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RS OGH 1982/9/16 8Ob530/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1982

Norm

ABGB §154 Abs3 G

AußStrG §9 B1

Rechtssatz

Im außerstreitigen Verfahren über eine Benützungsregelung ist es gerechtfertigt, die prozessuale Handlungsfähigkeit

eines beteiligten Minderjährigen nach den darüber bestehenden Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes zu

beurteilen (§ 154 Abs 3 ABGB).
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